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Wenn grauer Alltag sich mit Bleigewichten
unzihlig vieler kleiner, saurer Pflichten

an meine I'iisse kettet ohne Wahl,

dann tut es gut, zu wissen, dass im Garten
im goldnen Sonnenschein die Blumen warten,
i blauer Luft des Springquells lustiger Strahl.

Wenn mich in Atem hdilt der Stunden Hetze,
die Forderungen tdglicher Gesetze,

hundert Begehren heischen Kraft und Zeit,
bliiht still ein Ldcheln auf als Weggeleite
und Freude, dass es Wunder gibt und Weite,
der Sterne géttliche Unendlichkeit.

Wenn kleinliches Gezink mich ruft als Richter,

und rings die bosen, trotzigen Gesichter

nur schwer sich losen von dem mnicht’'gen Streit —
wie schmerzlich wdr’'s, wenn nicht ein Lied mir tonte,
das mir den miihevollen Tag verschonte,

ithn segnete mit seiner Freudigkeit.

Ach, dass aus meinem ganzen Wesen strahlte

und hellen Glanz auf meine Stirne malte

der Blumen und er Quellen und der Sterne holde
sich zu verschenken als die ewig gleiche [Maeht,
gottliche Kraft aus dem Bereiche

der Liebe, die sich immer neu entfacht.

Eine Anstaltsmutter.

Schliesslich fasse ich zusammen, was fiir alle
Pflegkinder Geltung hat, ob sie in einer Familie,
oder ob sie in einem Kinderheim versorgt sind:

I

Jedes Kind muss gute, geniigende und seinem
Alter entsprechende Nahrung erhalten und sein
besonderes Bett in einem guten, der Sonne zu-
géanglichen Zimmer haben. Es ist also nicht statt-
haft, ein Pflegkind mit einem anderen Kinde oder
mit einem Erwachsenen im gleichen Bett schlafen
zu lassen. Schlafzimmer, deren Fenster nicht un-
mittelbar ins Freie gehen, sind ungeniligend.

II.

Die Kinder miussen regelméssig gebadet wer-
den. Wo keine Badegelegenheit und auch kein
Schulbad besteht, sind die Kinder mindestens ein-
mal in der Woche griindlich zu waschen.

Bei Krankheit oder Unfall eines Kindes soll
sofort ein Arzt (nicht Naturarzt) zugezogen wer-
den. Von jeder ernsteren Erkrankung ist dem
Versorger umgehend Mitteilung zu machen. Eben-
so ist der Ausbruch von ansteckenden Krankhei-
ten in der Pflegefamilie sofort zu melden (Tuber-
kulose, Diphterie, Scharlach usw.).

Die Zahne der Kinder sollen sorgfiltig ge-
pflegt werden, also tdgliches Reinigen der Zihne
nach den Mahlzeiten. Kinder mit schadhaftem
Gebiss sind in zahnérztliche Behandlung zu geben.
Fir grossere Reparaturen ist ein Kostenvoran-
schlag zuhanden des Versorgers zu verlangen.

Es ist strenge untersagt, den Kindern Alkohol
zu verabreichen.

III.

Ueber religiose Erziehung des Pflegkindes hat
der Inhaber der elterlichen Gewalt zu entschei-
den. Thr ist alle Sorgfalt zu schenken. Bei zuneh-
mendem Alter soll ein Kind durch hé#usliche Ar-
beiten, welche seinen Kréften entsprechen, in
passender Weise beschiftigt, jedoch nicht {iiber-
anstrengt werden. Téglich muss es die zu seiner
Gesundheit nétige Zeit zur Erholung und freien
Bewegung erhalten. Die Beschiftigung auch der
grosseren Kinder erfolgt nur aus erzieherischen
Gesichtspunkten zur Ertiuchtigung filirs spétere
Leben.

IV.

Die meisten Pflegkinder kommen aus zerriit-
teten Verhaltnissen, darum werden die Pflege-
eltern dringend ersucht, die familidren Verh&lt-
nisse weder mit dem Kinde, noch mit den Ver-
wandten und Bekannten zu besprechen. Sollte
Unglinstiges liber die Angehorigen bekannt wer-
den, so dirfen dennoch diese Angehorigen nicht
abweisend behandelt werden. Den Pflegeltern
muss das Wohlergehen des Kindes an erster Stelle
stehen, deshalb sind alle unnétigen Xonflikte
zwischen Eltern und Pflegeltern im Interesse des
Kindes zu vermeiden.

Den Kindern diirfen die Eltern in keiner Weise
entfremdet werden, es wire denn, die zustdndige
Vormundschaftsbehorde hétte ihnen das Besuchs-
recht entziehen miissen. Gleicherweise ist auch die
Verbindung der Pflegkinder mit ihren Verwand-
ten zu fordern. Besuche von Angehoérigen konnen
aber eingeschriankt werden, wenn sie zu Unzu-
kémmlichkeiten gefiihrt haben.

® X *

Die Versorgung eines Kindes ist eine Aufgabe,
die mit Vorsicht und mit ruhiger Erwégung aller
Umsténde gelost werden muss. Mochte doch jeder
Versorger so handeln, wie wenn es um sein eige-
nes Kind ginge. Familie oder Heim, beide konnen
dem Kinde zum Heil gereichen, in beiden aber
kann es auch missraten. Eine Regel, die fiir alle
gilt, gibt es auch hier nicht. Darum soll die Wahl
erst nach eingehender Priifung der besonderen
Verhéltnisse erfolgen, in schwierigen Féllen soll
uns auch der Gang zum Erziehungsberater oder
zum Arzt nicht reuen, auf dass ja nichts versdumt
werde, damit der denkbar beste Weg gefunden
wird.

95



	Mühevoller Tag

